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Zur Frage des Anschlusses der
Volksschullehrer an die kantonale
Beamtenversicherungskasse

Der Anschluss der Volksschullehrer an die Beamtenver-
sicherungskasse bedingt die Auflösung der Witwen- und Wai-
senstiftung für zürcherische Volksschullehrer, weshalb sich
voraussichtlich auch die kantonale Schulsynode mit der Ver-
Sicherungsfrage zu befassen haben wird. Vorgängig der Stel-
lungnahme durch die Synode wäre die Angelegenheit in den
Kapiteln vorzubesprechen, da hier eine umfassende Orientie-
rung der Mitglieder und eine eingehende Aussprache eher
möglich ist als au einer Synodalversammlung.

Wir bringen daher heute schon nachstehend als Diskus-
sionsgrundlage eine Orientierung über den gegenwärtigen
Stand der Versicherungsfrage. Wir bitten die Kolleginnen
und Kollegen, den Ausführungen die nötige Aufmerksamkeit
schenken und sie für alle Eventualitäten bereithalten zu
wollen. /ter KantonaZrorsicnrf.

I.
Am 11. Juli 1948 hat das Zürcher Volk das Beam-

tenversicherungsgesetz, das dem Staatspersonal und
damit auch der Volksschullehrerschaft einen ange-
messenen und zeitgemässen Versicherungsschutz ge-
bracht hätte, mit 66 655 Nein gegen 48 876 Ja ver-
worfen.

Im Abstimmungskampf fand das Gesetz die Un-
terstützung aller politischen Kreise mit Ausnahme
der Sozialdemokratischen Partei, welche die Ver-
werfungsparole ausgab, obwohl die Sektion Staats-
personal des VPOD für die Annahme des Gesetzes
eintrat. Massgebend für die Haltung der Sozialdemo-
kratischen Partei war ihre prinzipielle Einstellung
zur Frage des Einbezugs der AHV-Renten in die
Versicherung.

Das Gesetz sah den Anschluss der neu ins Amt
tretenden Lehrer in die BVK vor; für die bereits
amtierenden Volksschullehrer sollte das Ruhegehalts-
system beibehalten werden. Obwohl die Lehrerschaft
seinerzeit die Ersetzung des Ruhegehaltssystems
durch das Versicherungsprinzip für aZZe Lehrer ge-
fordert hatte, konnte die Delegiertenversammlung des
ZKLV vom 5. Juni 1948 der Vorlage zustimmen, da
in letzter Stunde noch die Aufnahme des § 35 erwirkt
werden konnte, wonach den bereits amtierenden
Lehrern bei der Versetzung in den Ruhestand, sowie
im Falle unverschuldeter NichtWiederwahl ein Ruhe-
gehalt zugesichert wurde, das sinngemäss den Lei-
stungen der Versicherungskasse entsprechen soll. —
Ueber die weitern Bestimmungen des Gesetzes wurde
in Nr. 8/1948 des «Päd. Beob.» ausführlich referiert.

Nach der Verwerfung des Beamtenversicherungs-
gesetzes ging die Finanzdirektion sofort an die Aus-

arbeitung einer neuen Vorlage. Im Gegensatz zum
verworfenen Gesetz sieht die Vorlage den Anschluss
aller, d. h. auch der bereits im Amte stehenden Volks-
schullelirer an die BVK vor. Der Kreis der Versicher-
ten wird ferner erweitert durch den Einbezug der
Pfarrer und der Angehörigen des kantonalen Poli-
zeikorps, während die Hochschul- und Mittelschul-
lehrer weiterhin ein Ruhegehalt beziehen werden.
Zur Deckung des Eintrittsdefizites, das bei der BVK
infolge des hohen Eintrittsalters der bèreits im
Dienste stehenden VolksschuRehrer, Pfarrer und
Kantonspolizisten entsteht, werden die Mittel ver-
wendet, die bei der Staatskasse aus dem Wegfall der
anwartschaftlichen Ruhegehaltsansprüche frei werden.

Während die blosse Anpassung der BVK an die
AHV gestützt auf § 17 des Gesetzes vom 12. Septem-
ber 1926 durch eine Statutenrevision möglich wäre,
verlangt der Anschluss der Volksschullehrer, Pfar-
rer und Kantonspolizisten an die Kasse eine Re-
vision des Gesetzes. Bei dieser Gelegenheit sollen
auch die Bestimmungen üher die Anpassung der
BVK an die AHV nebst weitern Aenderungen, die
eine Gesetzesrevision bedingen würden, in das Ge-
setz aufgenommen werden.

II.
Bei der Ausarbeitung der neuen Vorlage hatte die

Finanzdirektion auf die wirklichen und vermutlichen
Gründe, die am 11. Juli 1948 zur Verwerfung dos
Beamtenversicherungsgesetzes geführt haben, Rück-
sieht zu nehmen. Die Interpretation des Abstim-
mungsergebnisses wurde indes erschwert durch den
Umstand, dass im Bezirk Zürich, in dem die Sozial-
demokratische Partei, welche die Verwerfungsparole
ausgegeben hatte, relativ am stärksten ist, das Gesetz
mit der kleinsten Stimmendifferenz (51% : 49 %
verworfen wurde, während die übrigen Bezirke die
Vorlage durchschnittlich mit einer Zweidrittelsmehr-
heit ablehnten. Die Weisung des Regierungsrates an
den Kantonsrat äussert sich hierüber: «Es wurde in
der vorgesehenen Kürzung der statutarischen Renten
um einen Teilbetrag der AHV-Rente Kritik geübt.
Es wurden aber auch die Leistungen des Staates, die
dieser für beide Versicherungen zusammen aufzu-
bringen hatte, als zu hoch empfunden. Schliesslich
nahmen gewisse Kreise Anstoss an der Höhe der Ver-
Sicherungsleistungen, die sich im Zusammenwirken
von BVK und AHV ergaben.»

Bei der Ausarbeitung der neuen Vorlage "wurde
vor allem den beiden letzten Punkten Rechnung ge-
tragen, was zu einer wesentlichen Verschlechterung
der Vorlage gegenüber dem verworfenen Gesetz
führte.

(5) 73



Zu Punkt 1:

Die in der Weisung der Regierung an den Kau-
tonsrat zuerst zitierte Einwendung gegen das ver-
worfene Beamtenversicherungsgesetz hat seinerzeit
die Sozialdemokratische Partei dazu veranlasst, die
Verwerfungsparole auszugeben. Den von dieser Seite
geäusserten Bedenken wurde in der neuen Vorlage
nur in geringem Masse Rechnung getragen. Wie im
verworfenen Gesetz werden auch jetzt wieder die
einfachen AHV-Altersrenten bei der Berechnung der
statutarischen BVK-Altersrenten voU in Anrechnung
gebracht, während im Gegensatz zur früheren Lö-
sung die übrigen Leistungen der AHV, die Ehe-
paarzuschüsse und die Witwen- und Waisenrenten
im voUen Umfange den Versicherten zugute kommen.
Die Einsparungen, die sich für die Kasse aus der
Kürzung der Altersrenten ergeben, werden zur
Hauptsache einerseits zur Verbesserung der Inva-
lidenrenten verwendet, anderseits dienen sie zur
Erhöhung der versicherten Besoldung, so dass hie-
für keine Nachzahlungen von Seiten der Versicher-
ten und des Staates notwendig werden. (Was bedeu-
tet, dass die Volksschullehrerschaft genau wie das

übrige Staatspersonal ihren Anteil leistet an die
Kosten, die sich aus der Erhöhung der versicherten
Besoldung ergeben.)

Im Vergleich zum verworfenen Gesetz ergibt sich
bei der neuen Vorlage für die Verheirateten' eine
relative Erhöhung des Versicherungsanspruches der
untern Besoldüngskategorien, was sich praktisch im
Sinne der Forderungen der Sozialdemokratischen
Partei auswirkt. Zu erwähnen ist ferner, dass die
Kürzung der Altersrenten vereinfacht und formeU
unabhängig von der AHV durchgeführt wird, so dass
sich eine später mögliche Erhöhung der AHV-Alters-
renten im vollen Umfange zugunsten der Versicher-
ten auswirken würde.

Zu Punkt 2:
Den in Punkt 2 geäusserten Bedenken wurde durch

die Herabsetzung der Prämien Rechnung getragen.
Die gegenwärtigen Beiträge von 8,4 % zu Lasten des
Staates und 6 % zu Lasten des Versicherten werden
auf 7 %, resp. 5 % herabgesetzt, was für den Staat
eine Reduktion der Leistungen um 1,4 % und für
den Versicherten eine solche von 1 % bedeutet. In-
klusive AHV-Prämien leistet der Versicherte somit
in Zukunft 5 + 2 7% gegenüber 6 % bisher, der
Staat 7 + 2 9% gegenüber bisher 8,4 %. Das Ver-
hältnis zwischen den Leistungen der Versicherten
und denjenigen des Staates wird somit zuungunsten
der Versicherten geändert.

Zu Punkt 3:
Aus der Reduktion der Prämien ergibt sich

zwangsläufig die in Punkt 3 erwähnte Herabsetzung
der Versicherungsleistungen. Die Reduktion gegen-
über der Lösung, wie sie das verworfene Gesetz vor-
sah, wirkte sich notwendigerweise auf alle Renten-
arten aus, da diese in einer bestimmten Relation
zueinander stehen. Der Forderung auf Reduktion der
Kassenleistungen wurde auch durch die Aufnahme
der Bestimmung Rechnung getragen, wonach Besol-
dungsteile über Fr. 15 000.— nur noch zu drei
Vierteln versichert werden.

Als versicherte Besoldung gilt die durch das Ge-

setz oder- Verordnung festgesetzte Besoldung ohne
die Teuerungszulagen, die gegenwärtig 12 % der No-
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minalbesoldung betragen. Für die Volksschullehrer
ist ferner zu beachten, dass nur die Grundbesoldung
versichert ist, nicht aber die freiwillige Gemeinde-
zulage. Nach § 2 des Gesetzes können indes die zür-
cherischen Gemeinden die Volksschullehrer und
Pfarrer für die Gemeindezulage durch Vertrag der
Versicherung anschliessen.

III.
Der vorgesehene Anschluss aRer Lehrer an die

BVK bedingt die Auflösung der Witwen- und Wai-
senstiftung für zürcherische Volksschullehrer. Das
Vermögen der Stiftung soll der BVK zur Deckung
des Eintrittsdefizits überwiesen werden, womit die
BVK die Verpflichtungen der Stiftung gegenüber den
Mitgliedern übernimmt. Für die bereits pensionierten
Lehrer, die nicht mehr der BVK angeschlossen wer-
den, richten sich die Leistungen der Kasse nach den
heutigen Bestimmungen der Stiftung, wobei die
Teuerungszulagen auch weiterhin ausgerichtet werden.

Die Finanzdirektion hatte daher in der Frage
des Anschlusses der Volksschullehrer an die BVK
nicht nur mit dem Kantonalvorstand zu verhandeln,
sondern auch mit der Aufsichtskommission der
Witwen- und Waisenstiftung und mit dem Vorstand
der kant. Schulsynode. Im Laufe der Beratungen
erwies es sich als zweckmässig, die gesamte Frage
einer besondern Kommission zu überweisen. Neben
dem Leitenden Ausschuss des Kantonalvorstandes
gehörten ihr an: vom Synodalvorstand die Herren
Prof. Dr. Däniker und J. Stapfer, von der Aufsichts-
kommission der Witwen- und Waisenstiftung Herr
Leber und Frl. Böschenstein. Den Vorsitz führte der
Präsident der Schulsynode, Herr Prof. Dr. Däniker.
Als Fachexperten wurden die Herren Dr. R. Rieth-
mann und Prof. Dr. W. Hardmeier zugezogen. Fragen
von besonderer Bedeutung wurden einer erweiter-
ten Kommission, bestehend aus dem Synodalvor-
stand, dem Vorstand des ZKLV und den Mitgliedern
der Aufsichtskommission der Witwen- und Waisen-
Stiftung vorgelegt.

Was die Stellungnahme zur Anschlussfrage
äusserst erschwerte, war der Umstand, dass eine
solide Berechnungsgrundlage fehlte, weil die Besol-
dungsverhältnisse der Lehrerschaft z. Z. noch nicht
geregelt sind. In den Besprechungen mit der Finanz-
direktion stellte sich daher der Kantonalvorstand von
Anfang an auf den Standpunkt, und die später ein-
gesetzte Kommission schloss sich dieser Auffassung
voll und ganz an, dass eine bindende Zusicherung
von Seiten der Lehrerschaft erst gegeben werden
könne, wenn die neuen Grundbesoldungen der Volks-
schullehrer bekannt und gesetzlich geregelt sind.

Theoretisch wurden für die angestellten Berech-
nungen die im Entwurf zum Leistungsgesetz vorge-
sehenen Grundbesoldungen von Fr. 9150.— für Pri-
mar- und Fr. 11 040.— für Sekundärlehrer verwendet.
Alle nachfolgend aufgeführten Vergleiche stützen
sich auf die genannten, heute noch sehr problema-
tischen Zahlen.

A. Invalidenrenten
Die Rentenberechtigung beginnt nach einer Ka-

renzzeit von 5 Jahren. Die Rente beträgt mindestens
Fr. 2000.— und darf 60 % der versicherten Besoldung
nicht überschreiten. (Verworfene Vorlage: Karenz-
zeit 2 Jahre, Rentenmaximum 65 %.) Die Renten-
skala, die durch die Statuten festgesetzt wird, beginnt
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mit einer Minimalrente von 30 % nach 5 Dienst-
jähren. Die Rente steigt jedes Jahr um 1 % und
erreicht im 35. Dienstjahr das Maximum von 60 %.
Verheirateten männlichen Invalidenrentnern sowie
verwitweten und geschiedenen Rentnern mit minder-
jährigen Kindern wird zur Rente ein jährlicher Zu-
schuss von Fr. 600.—- ausgerichtet.

Im Gegensatz zur gegenwärtigen Regelung, die
vollständig auf dem Aequivalenzprinzip aufgebaut
ist, spielt bei der vorgeschlagenen Lösimg ein soziales
Moment hinein, durch das die Verheirateten absolut
und die untern Besoldungskategorien relativ besser
gestellt werden.

B. Altersrenten
Mit Erreichung des 65. Altersjahres tritt an Stelle

der Invalidenrente die Altersrente. Ihre Höhe richtet
sich nach der Zahl der beim Rücktritt erreichten
vollen Dienstjähre (siehe Invalidenrente) unter Ab-
zug eines in einer Tabelle festgelegten Betrages, der
praktisch der AHV-Altersrente entspricht. Die Höhe
des Abzuges darf indes 25 % des Rentenbezuges nicht
übersteigen. Die maximale Altersrente beträgt somit
inkL AHV-Rente 60 % der versicherten Besoldung.
Dieser Gesamtbetrag wird auch jenen Versicherten
garantiert, welche noch nicht in den Genuss der
vollen AHV-Altersrente gelangen (Jahrgang 1902 und
ältere). Nicht abgezogen werden die sog. Ehepaar-
Zuschüsse der AHV-Renten; sie kommen im vollen
Umfange den Rentnern zugute, so dass sich auch hier,
wie bei den Invalidenrenten, die Verheirateten besser
stellen als die Alleinstehenden. — Der Aufbau der

Invaliden- und Altersrenten in % der versicherten
Besoldung

Besoldung 10 000 Fr.
Eintritt in die Versicherung mit 20 Jahren
Altersrente nach 20 Jahren AHV

Invalidenrente Alters-
rente

COS3 ® flBB •• Alieinstehende

Tabelle 1

(7)

Invaliden- und Altersrenten geht aus der Tabelle 1

hervor. Als Beispiel wurde ein versichertes Einkorn-
men von Fr. 10 000.—- gewählt; Eintrittsalter in den
Staatsdienst 20 Jahre. Für die Altersrenten der
Verheirateten ist der Maximal-Ehepaarzuschuss
(Fr. 900.—) hei 20jähriger Zugehörigkeit zur AHV
angenommen. Nach einem Jahr AHV beträgt der
Ehepaarzuschuss erst Fr. 472.—, nach 5 Jahren
Fr. 562.—, nach 10 Jahren Fr. 675.—- und nach 15

Jahren Fr. 788.—. Für die Verheirateten der Jahr-
gänge 1884—1902 tritt somit eine entsprechende Re-
duktion der maximalen Altersrente ein.

Alters- und Invalidenrenten

Verheiratete I

| 9VH + AHV - Sentoi

ledige j

heutige Ruhegehalte

Tabelle 2

Das Maximum des Ruhegehaltes betrug bisher 80 %
der Grundbesoldung. Die neue Lösung sieht für den
verheirateten Primarlehrer ein Maximum der In-
validenrente von 66,5% (Altersrente 69,8%), für
den verheirateten Sekundarlehrer ein solches von
65,4% (68,1%) vor. Für ledige Primär- und Se-

kundarlehrer beträgt das Rentenmaximum einheit-
lieh 60 % der Grundbesoldung. Wenn trotzdem eine
beträchtliche Erhöhung der Renten eintritt (siehe
Tabelle 2), so rührt dies in erster Linie davon her,
dass nach den Ansätzen des neuen Leistungsgesetzes
die Grundbesoldung wesentlich mehr erhöht wird als
das Gesamtgehalt.

Die wichtigste Verbesserung gegenüber dem heu-
tigen Zustand betrifft die Invalidenrente. Während
bis heute ein gesetzlicher Anspruch auf eine Inva-
lidenrente erst nach 30 Dienstjahren besteht, tritt
dieser Anspruch bei der BVK schon nach einer
Karenzzeit von 5 Jahren ein. Das Maximum der In-
validenrente wird bereits nach 35 Dienstjahren er-
reicht, während heute 45 Dienstjähre für die Er-
reichung des Maximums notwendig sind. Dies fällt
deshalb besonders ins Gewicht, weil praktisch die
meisten vorzeitigen Rücktritte auf die Zeit nach Er-
reichung des 35. Dienstjahres fallen.
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C. Witwenrenten
Die Witwenrente beträgt die Hälfte der Invaliden-

rente für Ledige, jedoch mindestens ein Fünftel und
höchstens ein Viertel der versicherten Besoldung.
Die AHV-Witwenrente kommt im vollen Umfange
den Versicherten zugut.

Eine für alle Fälle gültige Berechnung über die
Auswirkungen dieser Regelung lässt sich nicht geben,
da für die Bestimmung der AHV-Witwenrente meh-
rere Komponenten massgebend sind, die von Fall
zu Fall wechseln. Für die zur Veranschaulichung
der Verhältnisse aufgeführte Tabelle 3 wurden die
folgenden Daten gewählt: Versicherte Besoldung
Grundbesoldung eines Primarlehrers laut neuem
Leistungsgesetz; Eintritt in die Versicherung im 23.
Altersjahr; Alter der Frau Alter des Mannes. -—
In der Tabelle ist auch die heutige Witwenrente der
Witwen- und Waisenstiftung eingezeichnet.

Witwen-Renten

i../'

Allers-
•jähr-

Noch
20 Jahren

5 Jahren

AHV

40 50 55

BVK — Witwenrente

BVK +- AHV - Witwenrente

Heutige Witwenrente der Stiftung

Tabelle 3

Bei der Witwenrente liegen die Verhältnisse be-
deutend komplizierter als bei der Alters- und In-
validenrente, weil für die Volksschullehrer, deren
Hinterlassenenfürsorge durch die Witwen- und Wai-
senstiftung erfolgt, besondere Verhältnisse vorliegen.
Im Gegensatz zu den bei den meisten Versicherungen
üblichen Regelungen, welche die Witwenrenten in
eine bestimmte Relation zu den Invalidenrenten
setzen, wodurch eine nach Dienstjahren abgestufte
Rentenhöhe entsteht, richtet die Witwen- und Wai-
senstiftung von Anfang an eine konstante Rente von
Fr. 1800.— aus. Daraus und aus dem Umstand, dass
die BVK eine 5jährige Karenzzeit vorsieht, während
die Witwen- und Waisenstiftung eine solche nicht
kennt, ergibt sich für die Primarlehrer während der
ersten 9 Dienstjähre eine Verschlechterung gegen-
über der heutigen Regelung (siehe TabeUe 3).

76

Während weitern 10 Jahren bleibt die Rente der
BVK nur um jährlich 30 Fr. über den heutigen
Leistungen der Witwen- und Waisenstiftung. Das
Maximum der Witwenrente, welches gegenüber der
heutigen Lösung eine Besserstellung von Fr. 487.50

pro Jahr bringt, wird erst nach 25 Dienstjähren
erreicht. Etwas besser gestalten sich die Verhältnisse
für die Sekundarlehrer. Eine namhafte Besserstel-
lung der Witwen kommt erst durch die zusätzliche
Ausrichtung der AHV-Witwenrente zustande. Diese
Rente wäre aber auch bei der Beibehaltung der Wit-
wen- und Waisenstiftung im gleichen Umfange zur
Auszahlung gelangt, so dass sie bei einem Vergleich
der Kassenleistungen nicht in Rechnung gestellt
werden darf.

Das Bestreben der oben genannten Kommission
ging daher vor allem dahin, Verbesserungen in bezug
auf die Witwenrenten zu erwirken, wenn auch ge-
sagt werden muss, dass die FäEe, in denen in Zu-
kunft sich eine Witwe, absolut gesehen, schlechter
stellen würde als unter den heutigen Voraussetzungen,
praktisch äusserst selten eintreffen dürften*). Es
wurde versucht, die Witwenrenten von Anfang an
durchgehend auf 25 % der versicherten Besoldung
festzusetzen, und es schien eine Zeitlang, dass die
Finanzdirektion einer solchen Lösung zustimmen
werde. Eine nähere Prüfung ergab indes, dass diese
Regelung dazu führen müsste, dass in gewissen Fäl-
len die Hinterlassenenrenten, allerdings inkl. AHV-
Leistungen, grösser würden als die Invalidenrenten
der BVK, d. h., dass eine Familie mit Kindern nach
dem Tode des versicherten Vaters höhere Renten
beziehen würden als zu Lebzeiten desselben. Diesem
Uebelstande könnte durch Gewährung von Kinder-
Zuschüssen zu den Invalidenrenten abgeholfen wer-
den. Nach der Auskunft der Finanzdirektion lassen
indes die durch die Herabsetzung der Prämien re-
duzierten Mittel der Kasse eine solche Lösung nicht
zu. Es bleibt abzuwarten, ob durch die Beratungen
in der kantonsrätlichen Kommission und im Kan-
tonsrat noch eine Verbesserung der Vorlage erreicht
werden kann.

D. Waisenrenten
Die einfache Waisenrente beträgt ein Drittel der

Witwenrente; für Vollwaisen werden die Leistungen
verdoppelt. Der Rentenanspruch dauert bis zum voll-
endeten 18. Lebensjahr. Für Waisen, die noch in
Ausbildung begriffen sind oder wegen körperlicher
oder geistiger Gebrechlichkeit bis zu höchstens 20 %
erwerbsfähig sind, dauert der Anspruch bis zur Voll-
endung des 20. Altersjahres. — Die AHV-Waisen-
rente kommt im vollen Umfange den Versicherten
zugut.

Unter Voraussetzung einer Grundbesoldung, wie
das neue Leistungsgesetz sie vorsieht, ergeben sich
die folgenden Waisenrenten:

Primarlehrer :

BVK Fr. 600.—
AHV Fr. 360.—

Fr. 760.
Fr. 360.-

Total Fr. 960.— — Fr. 1120.—

*) Eine relative Schlechterstellung gegenüber den Vorkriegs-
Verhältnissen tritt infolge der Geldentwertung auch noch bei
der maximalen BVK-Witwenrente ein, da diese nur eine Er-
höhung um 27 % bringt. Eine befriedigende Verbesserung der
Witwenrente um weitere 22—75 %, je nach Alter der Witwe
und Zugehörigkeitsdauer zur AHV, wird erst durch die zusätz-
liehe Ausrichtung der AHV-Witwenrente erreicht.
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Sekundarlehrer :

BVK Fr. 736.— — Fr. 920.—
AHV Fr. 360.— Fr. 360.—

Total Fr. 1096.— — Fr. 1280.—

Die Witwen- und Waisenstiftung richtet heute
Waisenrenten aus von Fr. 600.—- für die jüngste
Halbwaise und von Fr. 400.— an jede weitere Halb-
waise, bis sie das 20. Altersjähr zurückgelegt bat.
Die Verbesserung beträgt somit gegenüber heute inkl.
AHV-Rente durchschnittlich über 100 %.

E. Verwandtenrenten
Eine Verwandtenrente, deren Höhe durch die

Statuten bestimmt wird, kann an die Eltern, Nach-
kommen oder Geschwister eines Versicherten (ohne
rentenberechtigte Hinterlassene ausgerichtet wer-
den, wenn diese auf seine Unterstützung angewiesen
waren, und wenn der Versicherte zu deren Unter-
halt wesentlich beigetragen hat.

Die Bestimmungen über die Verwandtenrenten
werden neu ins Gesetz aufgenommen. Es handelt sich
um eine Neuerung, deren die Volksschullehrer und
Pfarrer nach bisheriger Ordnung bereits teilhaftig
sind und die der nicht unbeträchtlichen Zahl der
unverheirateten Versicherten zugute kommen soll.
Die obligatorischen Elternrenten, wie die Statuten
der Witwen- und Waisenstiftung sie vorsehen, fallen
indes weg.

F. Versicherungsprämien
Den angeführten Verbesserungen in bezug auf den

Versicherungsschutz stehen namhafte Mehrleistungen
von Seiten der Volksschullehrer gegenüber. Statt
160 Fr. jährlich wird der Primarlehrer • künftig
Fr. 457.50, der Sekundarlehrer Fr. 552.— an Prämien
zu entrichten haben. Dabei ist jedoch in -Betracht
zu ziehen, dass eine wesentliche Mehrleistung an
Versicherungsprämien auch ohne die Ersetzung des

Ruhegehaltssystems durch das Versicherungsprinzip
notwendig würde, da ein Ausbau der Witwen- und
Waisenkasse nicht mehr umgangen werden könnte,
und da ferner der Staat nach den Bestimmungen des
Leistungsgesetzes in Zukunft keine Beiträge an die
Witwen- und Waisenstiftung mehr entrichten wird.
Gegenüber den Prämien, welche in Zukunft bei Bei-
behaltung des Ruhegehaltssystems an die Witwen-
und Waisenstiftung zu entrichten wären, bringen die
Leistungen an die BVK oder an eine Lehrerversiche-
rungskasse für den Primarlehrer schätzungsweise eine
Mehrbelastung von maximal 50—100 Fr. jährlich.
Für die Sekundarlehrer ist die Mehrbelastung höher;
ihren Mehrleistungen stehen aber auch entsprechende
Mehrleistungen der Versicherung gegenüber. Wäh-
rend zum Beispiel heute die Hinterlassenen eines
Sekundarlehrers die gleichen Renten beziehen wie
diejenigen eines Primarlehrers, richtet sich das Mass
der Witwen- und Waisenrenten der BVK nach der
Höhe der versicherten Besoldung.

IV.
Den erwähnten effektiven jährlichen Mehrlei-

stungen von 50—100 Fr. für Primarlehrer und 150
bis 200 Fr. für Sekundarlehrer (wobei bei diesen ein
Teil der Mehrprämien noch zur Verbesserung der
Hinterlassenenrenten verwendet wird) steht als wich-
tigster Gegenwert die Erwerbung eines absolutere Fer-
sirberzzreg.sare.sprzfcbs gegenüber, während die gesetz-

liehen Bestimmungen in bezug auf die Ruhegehalte
jederzeit geändert werden können. Der Umstand, dass
im neuen Leistungsgesetz für den Fall, dass das Ver-
sicherungsgesetz verworfen werden sollte, Ruhege-
halte vorgesehen sind, die denen der Leistungen der
BVK entsprechen, bietet noch keine Gewähr dafür,
dass nicht später in Zeiten einer wirtschaftlichen
(oder politischen) Depression die Ruhegehaltsbe-
Stimmungen zuungunsten der Volksschullehrer revi-
diert werden.

Da sich die Delegiertenversammlung des ZKLV
vom 27. September 1947 in voller Kenntnis der Tat-
sache, dass daraus eine Erhöhung der Prämienlei-
stungen resultieren wird, einstimmig für das Ver-
Sicherungsprinzip ausgesprochen hatte, stand für den
Kantonalvorstand bei seinen Verhandlungen mit den
Behörden die Frage Rubegebalfssyste/re oder Ferst-
cheruregsprirezip nicht mehr zur Diskussion. Am prin-
zipiellen Entscheid der Delegiertenversammlung ver-
mochte auch der Ausgang der Abstimmung über das
Beamtenversicherungsgesetz vom 11. Juli 1948 nichts
zu ändern.

Unter den genannten Voraussetzungen hatte sich
der Kantonalvorstand zur Hauptsache noch mit der
Frage Anschluss are die BFK oder eigene Lebrer-
versieberwregsfeasse zu befassen. Da von Seiten der
Regierung die Schaffung einer Lehrerversicherungs-
kasse abgelehnt wurde, musstè sich das Bestreben des
Kantonalvorstandes in erster Linie darauf richten, die
BVK möglichst weitgehend den besonderen Verhält-
nissen der Volksschullehrer anzupassen. Als positives
Ergebnis dieser Bemühungen darf die Einführung
der Verwandtenrente gewertet werden. Zu erwähnen
ist ferner, dass der Hilfsfond der Witwen- und Wai-
senstiftung der Lehrerschaft überlassen und nicht
der BVK angeschlossen werden soll. Für die Lehrer-
schaft unbefriedigend gelöst sind bei einem Anschluss
an die BVK noch zwei Fragen:

1. JFiticerereretere

Wie bereits ausgeführt wurde, bringt die Neuord-
nung für einen Teil der Witwen, deren Zahl aller-
dings nie gross sein wird, eine Verschlechterung ge-
genüber heute. Unsere Bemühungen, diesem Uebel-
stände zu begegnen, scheiterten daran, dass die von
uns vorgeschlagene Lösung unter Umständen zur
Folge hätte, dass die Witwen- und Waisenrenten, auf
welche die Hinterlassenen Anspruch hätten (inkl.
AHV-Leistungen), grösser wären als die Invaliden-
renten des Versicherten. Solche Fälle können indes,
wenn auch seltener, bei den in der Gesetzesvorlage
enthaltenen Bestimmimgen ebenfalls eintreten. Es
werden somit auch ohne die Verwirklichung unseres
Vorschlages Mittel und Wege gesucht werden müssen,
um dem genannten Uebelstande zu begegnen, bei
welcher Gelegenheit auch die Frage der Erhöhung
der Witwenrenten erneut zur Diskussion kommen
dürfte.

2. Anrechnung der 4HF-,4 Ztersreretere

Der Umstand, dass nur die Grundbesoldung der
Volksschullehrer in der BVK versichert wird, be-
dingt die Beibehaltung der heute schon in verschie-
denen Gemeinden eingeführten örtlichen Zusatzver-
Sicherungen der Lehrer. Auch diese örtlichen Ver-
Sicherungen werden die künftigen AHV-Renten bei
der Ausgestaltung der Kasse berücksichtigen und den
Lehrern in irgend einer Form anrechnen müssen. Da
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indes bereits die BVK die volle AH\-Einzelrente bei
der Berechnung der Altersrente einbezieht und diese

daher völlig absorbiert, kann der Lehrer nie zu
einer vollen Altersrente auf dem Anteil der freiwil-
ligen Gemeindezulage gelangen. Nicht benachteiligt
sind die Lehrer der Stadt Zürich, deren ganzer Ver-
sicherungsschutz nach Bestimmungen der städtischen
Versicherungskasse geregelt wird, ferner die Lehrer
jener Gemeinden, welche in Zukunft die freiwilligen
Gemeindezulagen bei der BVK mitversichern. — Bei
der Schaffung einer Lehrerversicherungskasse könnte
den erwähnten Bedenken durch die völlige Ausschei-
dung der AHV-Leistungen Rechnung getragen werden.

Die grosse Bedeutung, welcher einer Entscheidung
in der Frage Lehrerversicherungskasse oder Anschluss
an die BVK zukommt, veranlasste den Kantonal-
vorstand im Einverständnis mit der Revisionskom-
mission, Herrn Prof. Dr. W. Hardmeier mit der Aus-
arbeitung eines diesbezüglichen Gutachtens zu
beauftragen. Die Kommission hat das Ergebnis des
Gutachtens in mehreren Sitzungen eingehend be-
sprochen. Sie kam dabei mit dem Verfasser des Gut-
achtens zur Auffassung, dass an der Forderung der
Lehrerschaft auf Schaffung einer eigenen Kasse nicht
unbedingt festzuhalten sei. Massgebend für die end-
gültige Stellungnahme in dieser Frage wird sein, in
welchem Ausmasse den berechtigten Begehren der
Lehrer bei der Ausgestaltung der BVK Rechnung ge-
tragen wird. Ein definitiver Beschluss als Antrag
zuhanden einer Delegiertenversammlung des ZKLV
konnte daher bis heute noch nicht gefasst werden.

Wie bereits früher erwähnt wurde, ist für die
endgültige Stellungnahme der Lehrerschaft zum
Beamtenversicherungsgesetz auch der Ausgang der
Abstimmung über das Leistungsgesetz von grösster
Bedeutung. Ohne eine sichere Besoldungsgrundlage
ist ein Entscheid über die künftige Gestaltung der
Versicherung unmöglich. Eine Verwerfung des Lei-
stungsgesetzes müsste notwendigerweise das neue
Beamtenversicherungsgesetz belasten. F.

Zürch. Kant. Lehrerverein
Protokoll der Präsidentenkonferenz
Samstag, den 6. Noi'emèer 2948, 25.09 t/Ar, im
Gasfho/ «Linde», in ffa/iisei/en
Anwesend: Kantonalvorstand, sämtliche Sektions-

Präsidenten
Vorsitz: Heinrich Frei.
Geschäfte: 1. Protokoll; 2. Mitteilungen; 3. Leistungs-

gesetz; 4. Allfälliges.
2. ProtofcoZZ. Die Protokolle der beiden letzten Prä-

sidentenkonferenzen vom 21. Februar und 3. Juli 1948,
erschienen im «Pädagogischen Beobachter» Nr. 10/11
und 14, werden auf Antrag von H. Wettstein, Walli-
seilen genehmigt.

2; Mitteilungen. Präsident Frei teilt mit, der Vor-
schlag des Kantonalvorstandes, die Befristung der
Teuerungszulagen pro 1948 auf den Zeitpunkt der
Inkraftsetzung des neuen Leistungsgesetzes auszu-
dehnen, sei von der kantonsrätlichen Kommission zur
Beratung des genannten Gesetzes abgelehnt, dagegen
im Kantonsrat dann angenommen worden.

Der Kantonalvorstand hat beschlossen, auf dem
Gebiet des ganzen Kantons eine Erhebung über die

Lehrerbesoldungen zu veranstalten, nachdem durch
den Beschluss des Kantonsrates vom 1. November 1948
über die Teuerungszulagen an die \ olksschullehrer-
schaft die Besoldungen der einzelnen Lehrer bekannt
geworden sind. Sobald auch noch die Gemeinden ihre
Leistungen für das laufende Jahr festgesetzt haben,
erwartet der Kantonalvorstand die ausgefüllten Frage-
bogen, welche durch die Sektionspräsidenten den Ver-
trauensleuten der einzelnen Gemeinden zugestellt
werden.

Die Eingabe der Personalverbände betreffend Aus-
richtung von Herbstteuerungszulagen an die Rentner
ist von der Finanzdirektion noch nicht beantwortet
worden.

Die a. o. Delegiertenversammlung des KZVF findet
am 13. November a. c. statt. Durch den \orschlag von
B. Cotti vom kantonalen zürcherischen Staatsbeamten-
verband als Nachfolger von Kantonsrat A. Acker ist
die Präsidentschaftsfrage im KZVF gelöst. Ein Antrag
auf Auflösung des Verbandes ist bis jetzt nicht ge-
stellt worden, wodurch sich die von Sektionspräsident
W. Zollinger, Weiach, gewünschte Zusammenkunft der
Delegierten des ZKLV dieses Verbandes erübrigt.

In den Verhandlungen über das Versicherungsgesetz
ist momentan ein Stillstand eingetreten, da man den
Ausgang der Abstimmung der Stadt Zürich in der
nämlichen Sache abwarten will. Bis dahin waltet auch
noch Stillschweigen über den diesbezüglichen Antrag
der Finanzdirektion an den Regierungsrat. Trotzdem
wird von dieser Seite gewünscht, die Kapitel und die

Synode sollten dazu Stellung nehmen. Es wird aber
kaum möglich sein, diesem Anersuchen nachzukom-
men, bis durch Annahme eines neuen Leistungsgesetzes
Klarheit über die Verhältnisse der Besoldungsan-
Sprüche der Volksschullehrerschaft herrscht. Intern
arbeiten der Synodal- und Kantonalvorstand, sowie
die Aufsichtskommission der Witwen- und Waisen-
Stiftung unentwegt weiter an der Lösung des kompli-
zierten Fragenkomplexes.

3. Leistungsgesefs. Am 14. Oktober kam der Antrag
des Regierungsrates zum «Gesetz über die Leistungen
des Staates und der Gemeinden für die Besoldungen
und die Alters-, Invaliditäts- und Hinterlassenenfür-
sorge der Volksschullehrer» heraus. Der Entwirf ver-
anlasste den Kantonalvorstand zur Ausarbeitung einer
neuen Eingabe an die kantonsrätliche Kommission zur
Behandlung der Besoldungsverhältnisse der Volks-
schullehrer, da verschiedene Bestimmungen der Vor-
läge unter den heutigen Verhältnissen für die Lehrer-
schaft unannehmbar sind, handelt es sich doch jetzt
um ein Gesetz und nicht mehr um eine \ erordnung.

Zu den einzelnen §§ des Leistimgsgesetzes werden
folgende Ausführungen gemacht:

^>2 In der Besoldungsvorlage für die Pfarrer wird
nur die Grundbesoldung erwähnt, von der Amts-
wohnung und der freiwilligen Gemeindezulage aber
nichts gesagt; dagegen wird im Leistungsgesetz für die
Volksschullehrer der freiwilligen Gemeindezulage be-
sondere Aufmerksamkeit geschenkt, was den Volks-
entscheid für uns ungünstig beeinflussen -wird.

6' 3. Unser Begehren um Erhöhung der Maxima der
Grundbesoldungen für Primarlehrer auf Fr. 9820.—
und für Sekundarlehrer auf Fr. 11 500.— ist unberück-
sichtigt gebheben. Der Kantonalvorstand hält an der
Forderung fest und führt zur Begründung an: 1. Ein
Teil der Gemeinden wird nach Inkrafttreten der Neure-
gelung wahrscheinlich keine oder nur noch geringe Ge-
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meindezulagen ausrichten, wodurch ein Teil der Pri-
marlehrer eine Besoldung bezöge, die unter derjenigen
der Besoldungsklasse 4 der kantonalen Angestellten
läge. 2. Die Prämien für Ruhegehalts- und Hinter-
bliebenenfürsorge werden die Lehrer stärker als bisher
belasten, obschon keine äquivalente Mehrleistung ge-
genübersteht.

$ 4 bringt gegenüber der bisherigen Regelung inso-
fern eine kleine Besserstellung, als das Maximum des

Grundgehaltes schon mit Antritt des 11. angerechneten
Dienstjahres erreicht wird.

$ 6. Die Limitierung der Gemeindezulagen, welche
im Ermächtigungsgesetz lediglich als Grundsatz ein-
geführt werden wollte, soll nun im Leistungsgesetz mit
festen Zahlen durchgeführt werden. Nach Auffassung
des Kantonalvorstandes wird die Volksschullehrer-
schaft einem Leistungsgesetz, das die Limitierung der
Gemeindezulagen enthält, unter den heutigen Verhält-
nissen kaum zustimmen. In der Diskussion bekennen
sich sämtliche Sektionspräsidenten zur Ansicht des
Kantonalvorstandes und erklären sich auch mit der
Begründung unserer Stellungnahme einverstanden. Als
Argumente werden angeführt: 1. Die freiwilligen Ge-
meindezulagen an die Lehrer werden in allen grösseren
Gemeinden in eine bestimmte Relation zu den Gehäl-
tern des Gemeindepersonals gebracht. Durch die im
Gesetz verankerten Zahlen kann eventuell später eine
gerechte Anpassimg der Lehrerbesoldungen an die
örtlichen 'wirtschaftlichen Verhältnisse verunmöglicht
werden. 2. Die genannte Relation bietet Gewähr genug
dafür, dass die Unterschiede in den Lehrerbesoldungen
der verschiedenen Orte nicht über die durch die örtli-
chen Verhältnisse bedingten Unterschiede hinausgehen.
Bedingung ist allerdings, dass auch in den finanz-
schwachen Gemeinden den Lehrern eine Besoldung
gewährt wird, die ihrer Tätigkeit und Ausbildung ent-
spricht, womit wiederum die Hebung der Grundbesol-
dung begründet ist. 3. Im Gesetz betreffend die Besol-
düngen der Pfarrer fehlt jegliche Begrenzung der frei-
willigen Gemeindezulagen. Da hier die Verhältnisse
gleich liegen wie bei den Lehrern, können wir die unter-
schiedliche Behandlung nicht verstehen. 4. Die Befür-
wortung der Limitierung mit der Begründimg, die
Konkurrenz zwischen den Gemeinden werde dadurch
ausgeschaltet oder auf ein Minimum beschränkt und
das Gesetz aus diesem Grunde eher angenommen,
findet bei der Präsidentenkonferenz ebensowenig Zu-
Stimmung wie beim Kantonalvorstand. Wir befürchten
im Gegenteil, dass viele Leser der Vorlage einfach die
Maximalansätze addieren werden und dann auf Zahlen
kommen, die sie zur Ablehnung des Gesetzes veran-
lassen. 5. Die vom Kantonalvorstand geforderte Mit-
Versicherung der freiwilligen Gemeindezulagen der
Lehrer WTirde mit dem Hinweis auf die dadurch not-
wendige Einschränkung der Gemeindeautonomie ab-
gelehnt. Wir sind bereit darauf zu verzichten, müssen
es aber ablehnen, gleichzeitig für die Limitierung der
Gemeindezulagen einzutreten, welche die Gemeinde-
autonomie ebenso stark beeinträchtigen würde.

In § 6 des Leistungsgesetzes wird in der Höchst-
grenze der freiwilligen Gemeindezulagen zwischen
Primär- und Sekundarlehrern ein Unterschied von
Fr. 500.— gemacht. Der Kantonalvorstand kann diese
Differenzierung nicht befürworten, wird aber in der
Eingabe an die kantonsrätliche Kommission nicht
darauf eintreten, auch die Diskussionsvoten bestärken
ihn darin.

$ 7. Der Vorsitzende gibt bekannt, dass der Antrag
eingereicht wurde, die Spezialklassenzulage sollte von
Fr. 500.— auf Fr. 800.— erhöht werden. Der Kantonal-
vorstand nimmt die Meinungsäusserungen verschiede-
ner Sektionspräsidenten entgegen und wird in der
nächsten Vorstandssitzimg darüber entscheiden, ob er
den Antrag aufnehmen und in den mündlichen Erläute-
rangen der Eingabe vorbringen will.

£ 9. Die um Fr. 3.—-, resp. Fr. 4.— gegenüber der
bisherigen Vorlage erhöhten Vikariatsbesoldungen von
Fr. 26.— für den Primär- und Fr. 32.— für den Sekun-
darlehrer können nicht als effektive Mehrleistung an-
gesehen werden, da es sich lediglich um eine Verschie-
bung im Auszahlungsmodus handelt, so dass unserer
Forderung auf Ausrichtung von Spesenvergütungen an
diejenigen Vikare, die nicht am Wohnort ihrer Eltern
amten, nicht erfüllt ist. Die Versammlung unterstützt
die vom Kantonalvorstand aufgeführten Gründe zur
Aufrechterhaltung des Begehrens.

$ 20. Unsere frühere Forderung, dass der Staat die
Kosten eines Vikariates voll auf sich nehmen sollte, blieb
ebenfalls unberücksichtigt. Es wird darauf verzichtet,
weiterhin auf Erfüllung des Begehrens zu dringen.

£27. Die Kürzung der Besoldung um den Betrag
der AHV-Rente für Lehrer, die Anspruch auf eine
solche nebst ihrer Besoldung hätten, wird von einem
Sektionspräsidenten als Wegnahme eines Rechtsan-
Spruches bezeichnet. Es ist bei der gegenwärtig herr-
sehenden Unübersichtlichkeit des Fragenkomplexes
betreffend Ruhegehalte und Hinterbliebenenfürsorge
zwecklos, darüber Forderungen aufzustellen.

£ 25. Der Kantonalvorstand legt Wert darauf, dass
in den §§13 und 14 auch die Nichtwiederwahl eines
Lehrers eingeschlossen werden sollte und stellt im
vollen Einverständnis der Sektionspräsidenten den
Antrag, den § 15 durch die Einschaltung «oder wird er
ohne eigenes Lerschn/den nicht wiedergewählt, so hat er
Anspruch auf ein Ruhegehalt oder eine Abfindung»,
zu ergänzen.

£ 27. Durch die Bestimmungen des § 17 verlieren
die Volksschullehrer den bisherigen Besoldungsnach-
genuss für 6 Monate zum grössten Teil, da die Berech-
tigung auf 2 Monate reduziert wird. Wir anerkennen
diese Gleichstellung mit dem übrigen Staatspersonal
solange nicht als gerechtfertigt, als diese nicht auch
auf den Versicherungsschutz der Lehrer ausgedehnt
wird. Die bisherige Regelung wird als wohlerworbenes
Recht der Lehrerschaft betrachtet und nicht preis-
gegeben, bis bezüglich des Versicherungsschutzes
völlige Gleichstellung mit den Staatsbeamten garan-
tiert wird, dies speziell für jene Fälle, in denen nicht
durch eine Gemeindepensionsversicherung der Aus-
gleich geschaffen -wird.

£ 2S. Nach Absatz 2 des § 18 gehen die Prämien
für die Witwen- und Waisenstiftung künftig ganz zu
Lasten der Versicherten. Nach den Grundsätzen der
BVK ist die Hinterlassenenfürsorge, bzw. die Auf-
bringung der Versicherungsprämien Sache jedes Ein-
zelnen, so dass es aussichtslos wäre, etwas dagegen
unternehmen zu wollen.

4. A/Z/a7h'»es. Dr. Bienz, SL. Hedingen, regt an,
es sollte für die Feststellung des Indexes die Haus-
haltungsrechnung eines Lehrers in Berücksichtigung
gezogen werden. Ferner empfiehlt er eine Fühlung-
nähme des ZKLV mit dem Kaufmännischen Verein
zwecks Steuerentlastung. Nach Mitteilung des Vor-
sitzenden geschieht dies durch den KZVF.
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Die Einsendung eines Kollegen in der Tagespresse
veranlasst H. Utzinger, PL. Dübendorf, zum Wunsche,
der Kantonalvorstand möchte durch eine aufklärende
Pressenotiz den Beschluss des Kantonsrates über die
Ausrichtung einer Teuerungszulage an die Lehrer der
Volksschule eingehend beleuchten und die Notwendig-
keit der Ausrichtung einer angemessenen Teuerungs-
Zulage auf der freiwilligen Gemeindezulage begründen.
Der Präsident verspricht sich von einer persönlichen
Aufklärung durch eingeweihte Kollegen mehr Erfolg.

Der Präsident des LVZ ersucht um Unterstützung
im Abstimmungskampf um das städtische Versiehe-
rungsstatut.

Schluss: 18.00 Uhr.
Die Aktuarin: L. Greuter-ffaaii.

Ziirch. Kant. Lehrerverein
24. Sitzung des Kantonalvorstandes
5. November 1948 i« Zürich.

Der Kantonalvorstand tagt zusammen mit der Auf-
Sichtskommission der Witwen- und Waisenstiftung,
dem Synodalvorstand und dem Versicherungsexperten
Dr. Riethmann. Zur Behandlung steht das neue Ver-
Sicherungsgesetz, vor allem die Frage des Uebergan-
ges der Witwen- und Waisenstiftung in die BVK.
Wiederholt wird dabei auf die ganz ungenügenden
Rentenansätze für die Witwen hingewiesen, ferner
auf die unklare Situation, in der sich die Lehrer-
schaft vor der Entscheidung über das Leistungsgesetz
hinsichtlich ihrer Rentenansprüche befindet, von
denen sie nur die prozentuale, nicht aber die absolute
Höhe kennt. Die Versammlung ist einig in der Auf-
fassung, dass vor der Zustimmung zum Beitritt in die
BVK mit seinen Konsequenzen alle versicherungstech-
nischen Faktoren einer eigenen LVK von einem
Fachmann geprüft werden sollen. Die weiteren Ver-
handlungen sollen im Schosse einer aus Vertretern
der eingangs erwähnten Instanzen sich zusammen-
setzenden Studienkommission erfolgen. J. //.

25. Sitzung des Kantonalvorstandes
19. November 194S in Zürich

1. Die Sektion Meilen hat in zustimmendem Sinne
zur Eingabe des Kantonalvorstandes betr. Leistungs-
gesetz Stellung genommen.

2. Kollege E. wird auf seine Anfrage mitgeteilt,
dass auf die Eingabe des Kantonalvorstandes an die
Gesundheitsdirektion in seiner Sache (7. Juli 1948) noch
keine Antwort eingegangen ist.

3. Den Lehrern einer Landgemeinde, deren Schul-
pflege in Besoldungsfragen ohne Lehrerschaft tagen
will, wird nötigenfalls Rechtsbeistand gewährt.

4. Aus der Studienkommission für die Versiehe-
rungsfragen (siehe Bericht der 24. Sitzung!) teilt der
Vorsitzende mit, dass beschlossen wurde, Herrn Prof.
Dr. Hardmeier mit der Ausarbeitimg einer «Ver-
sicherungsskizze» für eine LVK zu beauftragen. Der
Kantonalvorstand heisst den Beschluss gut und stimmt
der Uebernahme der Honorarkosten durch den ZKLV
ZU.

5. Es erhebt sich die Frage, ob die Eingabe des
Kantonalvorstandes vom 6. November zum Leistungs-
gesetz in einigen Nebenpunkten ergänzt werden soll.
Unter dem negativen Eindruck einer Aussprache des

Vorsitzenden und des Vizepräsidenten mit einigen
Kantonsräten wird darauf verzichtet.

6. H. Küng referiert aus einer Sitzung der Personal-
Verbändekonferenz, an der eine Vorlage der Finanz-
direktion über die Ausrichtung von Teuerungszulagen
an Rentenbezüger beraten wurde. Auf den an sich un-
genügenden Ansätzen kommt die AHV-Rente in Ab-
zug. Vorgesehen ist für Verheiratete eine Zulage von
20% der Rente, mindestens aber Fr. 1050.— und hoch-
stens Fr. 1500.—. Bezeichnend für die Notlage der
Lehrerrentner ist der Umstand, dass ihre prozentual
errechnete Zulage den Minimalansatz nicht erreicht.
Die endgültige Beschlussfassung über die Höhe der
Zulage sowie über gewisse abstimmungstechnische
Fragen wird an der nächsten Sitzung der Konferenz
erfolgen. J. H.

Erhebung
über die LehrerBesoldungen

Wir ersuchen die Kolleginnen und Kollegen, die
mit der Erhebung über die neuesten Besoldungs-
Verhältnisse in den Gemeinden betraut worden sind,
dringend, die noch ausstehenden Erhebungsformulare
so bald wie möglich Herrn Heinrich Greuter, Pri-
marlehrer, Uster, zuhanden des Kantonalvorstandes
zustellen zu wollen. Für eine prompte Erledigung
wären wir sehr dankbar.

Der KaretonaZvorsfared.

Zur Steuererklärung 1949
Bei der Taxation für die Staats- and Gemeinde-

Steuer dürfen ohne weitern Nachweis folgende Pau-
schalbeträge am Einkommen in Abzug gebracht
werden :

Primarlehrer :

in Ortschaften mit, ländlichen Verhältnissen Fr. 200.—
in Ortschaften mit städtischen Verhältnissen Fr. 250.—
Sekundarlehrer :

in Ortschaften mit ländlichen Verhältnissen Fr. 300.—
in Ortschaften mit städtischen Verhältnissen Fr. 350.—

Durch die Einschätzungsorgane können höhere
Abzüge bewilligt werden, wenn deren Notwendigkeit
durch Belege einwandfrei nachgewiesen werden.

Ausser den Pauschalabzügen kommt noch ein Ab-
zug für Fahrauslagen in Betracht, sofern die Ent-
fernung vom Wohnort zur Arbeitsstätte eine halbe
Gehstunde erreicht.

In bezug auf die Nebeneinkünfte wurde von der
Finanzdirektion seinerzeit folgende Verfügung er-
lassen :

Beziehen Primär- und Sekundarlehrer Nebenein-
künfte infolge behördlicher Zuteilung von Neben-
aufgaben (Hausvorstand, Kustos, Erteilung von Kur-
sen und dergleichen), so sind weitere Abzüge nicht
zulässig.

Fliessen Nebeneinkünfte dagegen aus privater
Tätigkeit (Privatunterricht, Vereinsleitung, künst-
lerische Betätigung und dergleichen) den genannten
Steuerpflichtigen zu, so dürfen sie unter Vorbehalt
des Nachweises höherer Ausgaben für diese Sonder-
tätigkeit 20 % der Einnahmen abziehen.

Der KantonaZnorstarad.
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